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§ 6
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.
Berlin, den 1. Juli 1963

Der Minister für Volksbildung
Prof. Dr. L e m m n i t z

Brandschutzanordnung Nr. 10.
- Brandschutz in landwirtschaftlichen Betrieben — 

Vom 12. Juli 1963
Zum Schutze landwirtschaftlicher Betriebe vor Brand

gefahren wird auf Grund des § 12 des Brandschutz
gesetzes vom 18. Januar 1956 (GBl. I S. 110) im Einver
nehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Organe des Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für alle landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Betriebe, die der pflanzlichen oder 
tierischen Produktion dienen, einschließlich aller dazu
gehörigen Gebäude, Räume und Höfe — nachstehend 
Betriebe genannt.

(2) Für die Lagerung leicht brennbarer landwirtschaft
licher Erzeugnisse gilt die Arbeitsschutz- und Brand
schutzanordnung 105/1 vom 18. Juni 1960 (GBl. I S. 425), 
Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 105/2 vom
26. Januar 1961 (GBl. II S. 43) und die Berichtigung 
(GBl. II1961 S. 190). Die Lagerung von Pflanzenstroh in 
der Industrie und den volkseigenen Erfassungs- und Auf
kaufbetrieben ist gemäß Brandschutzanordnung Nr. 5 
vom 3. November 1960 (GBl. II S. 440) durchzuführen.

(3) Scheunen, Ställe, Futterböden, Speicher, Darren, 
Trocknungsanlagen oder ähnlich genutzte Räume der 
Betriebe sind feuergefährdete Betriebsstätten.

(4) Für Wohnstätten in landwirtschaftlichen Betrieben 
gelten die Bestimmungen der Brandschutzanordnung 
Nr. 4 vom 21. Juli 1960 — Wohnstätten — (GBl. I S. 438).

§ 2
V erantworf 1 ichkeit

Die Leiter der Betriebe sowie die Vorstände der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der 
gärtnerischen Produktionsgenossenschaften — nachste
hend Betriebsleiter genannt — sind für die Durchfüh
rung aller Brandschutzmaßnahmen verantwortlich.

§ 3
Allgemeine Bestimmungen

(1) Höfe, Abstellplätze für Fahrzeuge und landwirt
schaftliche Maschinen sowie Stall- und Scheunengänge 
der Betriebe sind von Heu, Stroh und anderen leicht 
brennbaren Stoffen frei zu halten.

(2) In Scheunen und Ställen ist das Rauchen sowie 
der Umgang mit offenem Feuer oder Licht untersagt. 
Für andere Wirtschaftsgebäude sowie Höfe gilt das glei
che, wenn brennbare Erzeugnisse gelagert oder auf
bewahrt werden. In den Hof- bzw. Gebäudeeingängen 
sind entsprechende Verbotsschilder deutlich sichtbar 
anzubringen.

(3) Die Betriebsleiter sowie die Angehörigen der Be
triebe haben dafür zu sorgen, daß Kinder in Scheunen, 
Stallungen, auf Mietenplätzen oder in sonstigen Be
triebsräumen nicht spielen.

(4) Die bauliche Ausfühi mg von Betriebsgebäuden 
hat nach den bautechnischen Bestimmungen zu erfol
gen. Nichtproduktionsbedingte Durchbrüche bzw. Öff
nungen in Wänden und Decken von Betriebsgebäuden 
sind so mit Baustoffen zu verschließen, daß sie die 
Feuerwiderstandsgrenze des betreffenden Bauteiles be
sitzen. Die Art des Verschlusses produktionsbedingter 
Öffnungen l'ichtet sich nach den bautechnischen Be
stimmungen.

(5) Durchfahrten, Hof- und Gebäudeeingänge, Trep
pen und sonstige Wege sind in voller Breite frei zu hal
ten.

(6) Hoftore, Gebäudetüren usw. sind nach Arbeits
schluß. Luken nach dem Beenden des jeweiligen Arbeits
ganges, geschlossen zu halten.

(7) Notwendig werdende Auftauarbeiten an Wasser
leitungen oder ähnlichen sind nur unter Verwendung von 
heißem Wasser, Dampf oder heißen Lappen durchzu
führen. Elektrische' Auftaugeräte, die vom DAMW zu
gelassen sind, können verwendet werden.

(8) Zur Notbeleuchtung sind nur allseitig geschlossene 
Sturmlaternen bzw. Akkulampen zu verwenden.

(9) Gebläserohrleitungen sind mit Brandschutzschie
bern zu versehen, damit Brandabschnitte untereinander 
keine Verbindung haben.

(10) Die elektrisch leitfähigen Teile pneumatischer 
Förderanlagen sind zu erden.

§ 4
Feuerstätten

(1) Das Errichten und Verändern von Feuerstätten 
bzw. Räucherkammern hat nach den bautechnischen 
Bestimmungen zu erfolgen.

(2) In Scheunen und ähnlich genutzten Räumen bzw. 
Gebäuden ist das Aufstellen von Feuerstätten unter
sagt. Dämpfer sind in einem gesonderten Raum aufzu
stellen.

(3) Feuerstätten, die zur Klimatisierung von Ställen 
erforderlich werden, bedürfen vor ihrer Aufstellung der 
Zustimmung des zuständigen örtlichen Brandschutz
organs. Die gemäß den bautechnischen Bestimmungen 
erforderlichen Genehmigungen werden hiervon nicht 
berührt.

(4) Führen in Altbauten Schornsteine durch Lager
räume bzw. -böden, so sind diese im Umkreis von 1 m 
von allen leicht brennbaren Stoffen frei zu halten. In 
Neubauten hat die Sicherung leicht brennbarer Stoffe 
durch Ummantelung der Schornsteine entsprechend dem 
zutreffenden Standard zu erfolgen.

(5) Der Betrieb ortsbeweglicher Dämpfkolonnen ist 
unter Beachtung der Windrichtung nur in einer Entfer
nung von mindestens 5 m von Gebäuden mit Hartdach 
bzw. mindestens 10 m von Gebäuden mit Weichdach ge
stattet. Zur Vermeidung von Funkenflug sind an den 
Rauchrohren wirksame Funkenschutzeinrichtungen an
zubringen. Die Beheizung darf nur mit festen Brenn
stoffen wie Holz und Kohle erfolgen. Während des Be
triebes sind ortsbewegliche Dämpfkolonnen zu über
wachen.

§ 5
Warmluftaniagen in landwirtschaftlichen Betrieben

(1) Das Errichten und Verändern von Warmluftanla
gen hat nach den einschlägigen Bestimmungen zu er
folgen.

(2) Die Heizräume für Warmluftanlagen sind von an
deren Räumen nach den bautechnischen Bestimmungen 
ahzu trennen.


